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Der Newsletter des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts informiert in kompakter und 

prägnanter Form über aktuelle Entscheidungen des Gerichts, über organisatorische 

Neuerungen und sonstige Veränderungen im Finanzgericht. Er erscheint vierteljährlich 

zum Quartalsende als RSS-Feed. Der Bezug ist kostenlos. Anmeldung und Abonnement 

des Newsletters können über die Homepage des Finanzgerichts (http://www.schleswig-

holstein.de/DE/Justiz/FG/fg_node.html) vorgenommen werden. 

 

 

I. Entscheidungen 

 

Die Tätigkeit eines Diplom-Sozialpädagogen in Form von Kursen zur Förderung 

behinderter Menschen (Musikkurse mit Kleinstinstrum enten/Didgeridoo) ist nicht 

von der Umsatzsteuer befreit 

 

Mit Urteil vom 28. November 2017 hat der 4. Senat des Schleswig-Holsteinischen Fi-

nanzgerichts (Aktenzeichen 4 K 127/13) entschieden, dass die Umsätze eines Diplom-

Sozialpädagogen in Form von Kursen zur Förderung behinderter Menschen (Musikkurse 

mit Kleinstinstrumenten/Didgeridoo) nicht von der Umsatzsteuer befreit sind.  

Der Kläger arbeitete als freiberuflicher Sozialpädagoge insbesondere für gemeinnützige 

Organisationen und erbrachte dabei Leistungen, die sich vorrangig an behinderte und 

großenteils unter Betreuung stehende Menschen richteten. Er arbeitete dabei mit einem 

pädagogischen Ansatz, in welchem er einige Instrumente wie z.B. Trommeln/Didgeridoo 

oder andere Kleinstinstrumente vorhielt, um mit den Menschen, je nach deren individuel-

lem Bedarf, Übungen durchzuführen. 
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Das Gericht entschied, dass keine Norm über eine Befreiung von der Umsatzsteuer für 

die Tätigkeit eingriff. Die Gründe des Senats waren dabei vielgestaltig, da eine mögliche 

Befreiung aus verschiedenen Gesichtspunkten in Betracht kam. Insbesondere untersuch-

te der Senat folgende Vorschriften:  

• § 4 Nr. 14 Buchst. a) UStG,  

• § 4 Nr. 14 Buchst. b UStG,  

• Art. 132 Abs. 1 Buchst. b) MwStSystRL,  

• § 4 Nr. 16 Buchst. k) UStG,  

• § 4 Nr. 16 Buchst. h) UStG,  

• Art. 132 Abs. 1 Buchst. g) MwStSystRL,  

• § 4 Nr. 21 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) UStG,  

• § 4 Nr. 21 Buchst. b) Doppelbuchst. bb) UStG,  

• Art. 132 Abs. 1 Buchst. j) MwStSystRL,  

• § 4 Nr. 25 Buchst. b) Doppelbuchst. bb) UStG,  

• Art. 132 Abs. 1 Buchst. h) MwStSystRL.  

 

Das Urteil ist rechtskräftig.  

 

Keine Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften  bei Geltendmachung des 

Sachlieferungsanspruches auf Lieferung physischen G oldes aus einer Xetra-Gold-

Inhaberschuldverschreibung 

 

Der 5. Senat des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts hat mit Urteil vom 

6. September 2017 (Aktenzeichen 5 K 162/16) entschieden, dass bei dem Erwerb von 

Xetra-Gold-Inhaberschuldverschreibungen und einer nachfolgenden Geltendmachung 

des in der Inhaberschuldverschreibung verbrieften (Sachlieferungs-)Anspruchs auf Liefe-

rung physischen Goldes - anders als beim Verkauf der Inhaberschuldverschreibung - 

allein in der Einlösung der Xetra-Gold-Inhaberschuldverschreibung, verbunden mit der 

Auslieferung des physischen Goldes, keine Veräußerung im Sinne der §§ 22 Nr. 2, 23 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG zu sehen ist. 

Die Kläger, zusammen veranlagte Eheleute, erwarben jeweils Xetra-Gold-

Inhaberschuldverschreibungen. Bei Xetra-Gold handelt es sich um ein börsenfähiges 

Wertpapier in Form einer nennwertlosen, in ihrer Laufzeit unbefristeten Inhaberschuld-

verschreibung. Jede Teilschuldverschreibung von Xetra-Gold gewährte dem Inhaber das 

Recht auf Auslieferung eines Gramms Gold, das jederzeit, unter Einhaltung einer Liefer-
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frist von 10 Tagen, gegenüber der Hausbank geltend gemacht werden konnte. Daneben 

bestand die Möglichkeit, die Wertpapiere an der Börse zu veräußern. Innerhalb der Jah-

resfrist des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG ließen sich die Kläger – wie in den Emissions-

bedingungen der Inhaberschuldverschreibungen Xetra-Gold vorgesehen – das Gold 

physisch ausliefern. Es wurde danach in einem Depot verwahrt und nicht mehr veräu-

ßert. 

Das Finanzamt setzte zunächst im streitgegenständlichen ESt-Bescheid 2011 im Hinblick 

auf die Differenz zwischen Anschaffungskosten und Wert des Goldes bei Auslieferung 

Einkünfte aus Kapitalvermögen für die Kläger an. Unter Berücksichtigung des Urteils des 

Bundesfinanzhofs vom 12. Mai 2015 (VIII R 4/15, BFHE 250, 75; BStBl II 2015, 835) än-

derte der Beklagte dies später jedoch dahingehend, dass Gewinne aus dem Ankauf der 

Xetra-Gold-Inhaberschuldverschreibungen und der Auslieferung des Goldes als Einkünf-

te aus privaten Veräußerungsgeschäften nach §§ 22 Nr. 2, 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG ange-

setzt wurden. Die Kläger beantragten später für den unter dem Vorbehalt der Nachprü-

fung stehenden ESt-Bescheid 2011 eine Änderung dahingehend, dass keine Einkünfte 

hinsichtlich des Erwerbs der Xetra-Gold-Inhaberschuldverschreibungen und der späteren 

Auslieferung des physischen Goldes angesetzt werden. Zur Begründung trugen sie vor, 

dass sie mit den Xetra-Gold-Inhaberschuldverschreibungen lediglich ihr Recht auf Aus-

händigung des Goldes wahrgenommen hätten. Darin sei kein Veräußerungsgeschäft im 

Sinne des § 23 EStG zu sehen. Nach erfolglosem Einspruchsverfahren verfolgten die 

Kläger ihr Begehren im Rahmen eines Klageverfahrens weiter. 

Nach Auffassung des 5. Senats des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts stand den 

Klägern der geltend gemachte Anspruch auf Änderung des streitgegenständlichen Ein-

kommensteuerbescheides 2011 nach § 164 Abs. 2 AO zu. Denn es liege keine Veräuße-

rung im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG vor. Es habe weder eine Veräußerung 

des physischen Goldes noch der Rechte aus der Inhaberschuldverschreibungen stattge-

funden. Mit der Auslieferung des Goldes werde der ursprüngliche Sachlieferungsan-

spruch gemäß den Emmissionsbedingungen der Schuldverschreibung erfüllt. Anders als 

bei einer Verwertung der Inhaberschuldverschreibung am Markt werde mit der Einlösung 

nicht das Recht aus der Inhaberschuldverschreibung veräußert, sondern lediglich der ihr 

originär innewohnende Sachlieferungsanspruch geltend gemacht und mit Auslieferung 

des Goldes erfüllt. Auch mit der Auslieferung des physischen Goldes trage der Erwerber 

der Inhaberschuldverschreibung immer noch das Risiko eines fallenden Goldpreises, so 

dass vor diesem Hintergrund von einer Realisierung des Kursgewinns im Sinne einer 

Verwertung des Sachlieferungsanspruchs nicht die Rede sein könne. Erst dann, wenn 
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das physisch gelieferte Gold innerhalb der Spekulationsfrist veräußert werde, liege nach 

Auffassung des Senats ein Veräußerungstatbestand im Sinne des § 23 Abs. 1 Nr. 2 

EStG vor. 

Zwar habe der Bundesfinanzhof in mehreren Entscheidungen vom 12. Mai 2015 ent-

schieden, dass „im Ergebnis der Erwerb und die Einlösung oder der Verkauf von Xetra-

Gold wie ein unmittelbarer Erwerb und unmittelbarer Verkauf physischen Goldes zu beur-

teilen sei“ und zur Stützung dieser Auffassung darauf hingewiesen, dass der Bundesfi-

nanzhof derartige Goldgeschäfte im Geltungsbereich der Vorgängerregelung stets als 

private Veräußerungsgeschäfte im Sinne von §§ 22 Nr. 2, 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG 

angesehen habe (vgl. BFH- Urteile VIII R 19/14, BFH/NV 2015, 1559; VIII R 35/14, BFHE 

250, 71, BStBl. II 2015, 834; VIII R 4/15, BFHE 250, 75, BStBl. II 2015, 835) . Soweit sich 

der BFH insoweit auf sein Urteil vom 24. Januar 2012 (X R 62/10; BFHE 236, 262, BStBl. 

II 2012, 564) beziehe, so liege dieser Entscheidung jedoch eine mit dem Streitfall nicht 

vergleichbare Fallkonstellation zugrunde. Denn in dem vom BFH im Jahr 2012 entschie-

denen Fall sei es nicht lediglich um die Geltendmachung des Sachlieferungsanspruches 

und die Rückgabe der Inhaberschuldverschreibungen gegangen. Vielmehr seien in die-

sem Fall der dortigen Klägerin nach Erwerb des Goldsachlieferungsanspruchs für den 

Verkauf von 16.000 Goldunzen ein bestimmter Betrag bei der Bank, bei der sie auch den 

Sachlieferungsanspruch erworben habe, gutgeschrieben worden und gleichzeitig auf-

grund einer Vereinbarung vom selben Tage 16.000 kanadische Goldmünzen geliefert 

worden, wofür ihr Konto entsprechend belastet worden sei. Der der Inhaberschuldver-

schreibung innewohnende ursprüngliche Sachlieferungsanspruch sei damit durch Zah-

lung eines Entgelts oder durch Umwandlung in einen Lieferungsanspruch eines Aliuds 

(kanadische Goldmünzen) verwertet worden. 

 

Schließlich könne die Differenz zwischen den Anschaffungskosten und dem Wert des 

gelieferten Goldes auch nicht als Einkünfte aus Kapitalvermögen angesetzt werden. Es 

liege weder die Veräußerung einer sonstigen Kapitalforderung im Sinne des § 20 Abs. 1 

Nr. 7 EStG vor noch sei ein anderer Tatbestand im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 

oder 8 bis 11 EStG erfüllt. Insoweit wurde vom 5. Senat auf die Ausführungen des BFH 

in seiner Entscheidung vom 12. Mai 2015 VIII R 19/14 (BFH/NV 2015, 1559) Bezug ge-

nommen. 

 

Gegen das Urteil des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts wurde durch das beklagte 

Finanzamt Revision eingelegt. Der BFH hat über die Revision - in für Revisionsverfahren 
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erstaunlich kurzer Bearbeitungszeit - bereits mit Urteil vom 6. Februar 2018 (IX R 33/17, 

DStR 2018, 562) entschieden und die Revision als unbegründet zurückgewiesen. Damit 

wurde die Rechtsauffassung des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts bestätigt. 

 

 

Die Versorgungsbezüge eines Tarifbeschäftigten bei einer gesetzlichen Kranken-

versicherung (Körperschaft des öffentlichen Rechts)  werden nach § 19 Abs. 2 Satz 

2 Nr. 1b EStG i.V.m. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG besteuert. 

Wenn das Verbot der Doppelbesteuerung beachtet wird , werden die Rentenbezüge 

aus einem Altersvorsorgevertrag mit der VBL, die um lagefinanziert sind, mit dem 

Ertragsanteil besteuert. 

 

Mit Urteil vom 6. Dezember 2017 hat der 3. Senat des Schleswig-Holsteinischen Finanz-

gerichts (Aktenzeichen 3 K 184/14) entschieden, dass die Versorgungsbezüge eines 

Tarifbeschäftigten bei einer gesetzlichen Krankenversicherung (Körperschaft des öffentli-

chen Rechts) nach § 19 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1b EStG i.V.m. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG 

besteuert werden. Darüber hinaus werden die Rentenbezüge aus einem Altersvorsorge-

vertrag mit der VBL, die umlagefinanziert sind, mit dem Ertragsanteil besteuert, wenn das 

Verbot der Doppelbesteuerung beachtet wird. 

Der Kläger erzielt Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit aus einer Tätigkeit als Studien-

rat. Die Klägerin vollendete am xx.xx.2012 ihr 65. Lebensjahr und erzielte im Streitjahr 

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit sowohl aus einer aktiven Tätigkeit als Fachrefe-

rentin bei der A als auch in Form von Versorgungsbezügen. Darüber hinaus bezog sie ab 

August 2012 sonstige Einkünfte in Form von Leibrenten. Die eine Leibrente wurde von 

der Deutschen Rentenversicherung des Bundes nach § 22 Nr. 1 S. 3 Buchst. a) Doppel-

buchst. aa) EStG und eine weitere von der Versorgungsanstalt des Bundes und der Län-

der -VBL- nach § 22 Nr. 5 S. 2 Buchst. a) EStG i.V.m. § 22 Nr. 1 S. 3 Buchst. a) Doppel-

buchst. bb) EStG gezahlt. 

 

Die Versorgungsbezüge sind nach Auffassung des Senats gem. § 19 Abs. 2 EStG i.V.m.  

§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG und die Rentenbezüge aus dem Altersvorsorgevertrag mit 

der VBL nach § 22 Nr. 5 Satz 2 Buchst. a) EStG i.V.m. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a) Dop-

pelbuchst. bb) EStG zu besteuern. 

Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG ge-

hören u.a. auch Ruhegelder und andere Bezüge und Vorteile aus früheren Dienstleistun-
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gen. Bezüge und Vorteile aus früheren Dienstleistungen, die als Ruhegehalt oder als 

gleichartiger Bezug auf Grund beamtenrechtlicher oder entsprechender gesetzlicher Vor-

schriften gewährt werden, sind gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Buchst. a) EStG Versor-

gungsbezüge. Bezüge und Vorteile aus früheren Dienstverhältnissen, die als Ruhegeld 

oder als gleichartiger Bezug nach beamtenrechtlichen Grundsätzen von Körperschaften 

oder Stiftungen des öffentlichen Rechts oder öffentliche-rechtlichen Verbänden von Kör-

perschaften gewährt werden, sind gem. § 19 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Buchst. b) EStG Ver-

sorgungsbezüge. Von diesen Versorgungsbezügen bleiben nach § 19 Abs. 2 Satz 1 

EStG ein nach einem Prozentsatz ermittelter, auf einen Höchstbetrag begrenzter Betrag 

(Versorgungsfreibetrag) und ein Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag steuerfrei. Der 

maßgebende Prozentsatz, der Höchstbetrag des Versorgungsfreibetrags und der Zu-

schlag zum Versorgungsfreibetrag sind § 19 Abs. 2 Satz 3 EStG zu entnehmen. Soweit 

es sich um Versorgungsbezüge i.S. des § 19 Abs. 2 EStG handelt, ist für Werbungskos-

ten bei der Ermittlung der Einkünfte gemäß § 9 a Satz 1 Nr. 1 Buchst. b) EStG ein 

Pauschbetrag von 102 € abzuziehen, wenn nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen 

werden (vgl. u. a. BFH-Urteil vom 7. Februar 2013 VI R 83/10, BStBl. II 2013, 573). 

Die seit August 2012 ausbezahlte VBL-Betriebsrente, ist eine Betriebsrente aus der um-

lagefinanzierte betriebliche Altersvorsorge der VBL. Diese Betriebsrentenanteile sind mit 

dem Ertragsanteil zu versteuern, wenn diese Beiträge vom Arbeitnehmer (der Klägerin) – 

wie im Streitfall – individuell versteuert wurden (vgl. § 22 Nr. 5 Satz 2 i.V.m. § 22 Nr. 1 

Satz 3 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) EStG). Die Beiträge der A (Arbeitgeber der Klägerin) 

wurden als Arbeitslohn versteuert. Die Beiträge, die die Klägerin persönlich entrichtet hat, 

sind vom versteuerten Einkommen bezahlt worden. 

Eine Doppelbesteuerung liegt im Streitfall nach dem nach der Überzeugung des Gerichts 

anzuwendenden Nominalwertgrundsatz nicht vor. 

Das BVerfG hat die "doppelte Besteuerung" weder begrifflich noch rechnerisch konkreti-

siert und damit auch zur Frage der Anwendbarkeit des Nominalwertprinzips nicht Stel-

lung genommen. Der 1. Senat des BVerfG hat zwar die Nominalwertbetrachtung für die 

Berechnung der Kapitalrückzahlungsanteile im Jahr 1980 abgelehnt (BVerfG-Beschluss 

vom 26. März 1980 1 BvR 121, 122/76, BVerfGE 54, 11, BStBl. II 1980, 545). Demge-

genüber hat der 2. Senat des BVerfG in seinem Rentenurteil (BVerfG-Urteil vom 06. 

März 2002 2 BvL 17/99, BVerfGE 105, 73, BStBl. II 2002, 618) dargelegt, es entspreche 

der ökonomischen Logik einer Ertragsanteilsbesteuerung, die nominellen Werte der ge-

leisteten Beiträge zu den nominellen Werten der Rentenbezüge in Relation zu setzen. Es 

ist damit davon auszugehen, dass der 2. Senat des BVerfG die in diesem Urteil formu-
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lierte Forderung, das Verbot der Doppelbesteuerung strikt zu beachten, auf der Basis der 

Anwendung des Nominalwertprinzips aufgestellt hat. Im System einer modernen Volks-

wirtschaft, die notwendig eine Geldwirtschaft ist, stellt das Nominalwertprinzip ein tra-

gendes Ordnungsprinzip der geltenden Währungsordnung und Wirtschaftspolitik dar 

(BVerfG-Beschluss vom 19. Dezember 1978 1 BvR 335/76, 1 BvR 427/76, 1 BvR 

811/76, BVerfGE 50, 57, m.w.N.). Eine Indexbindung in Steuergesetzen wie auch in an-

deren Gesetzen wird vom BVerfG grundsätzlich als währungspolitisch bedenklich und 

unerwünscht angesehen. Eine Indexierung im Steuerrecht wäre insbesondere mit der 

Gefahr verbunden, dass die Indexklausel auf andere Rechtsgebiete übergreifen und die 

Inflationsbekämpfung erschweren könnte (BVerfG-Kammerbeschluss vom 15. Dezember 

1989 2 BvR 436/88, Der Betrieb 1990, 969). 

Innerhalb der Ertragsteuersenate des BFH besteht ebenfalls Einigkeit darüber, dass dem 

EStG das Nominalwertprinzip zugrunde liegt (vgl. z.B. BFH-Entscheidungen vom 14. Mai 

1974 VIII R 95/72, BFHE 112, 546, BStBl. II 1974, 572; vom 27. Juni 1996 VIII B 102/95, 

BFH/NV 1996, 921, m.w.N.; vom 1. März 2001 IV R 90/99, BFH/NV 2001, 904; vom 12. 

November 2007 IV B 36/07, BFH/NV 2008, 766; vom 26. November 2008 X R 15/07, 

BStBl. II 2009, 710; vom 11. Dezember 2008 VI R 9/05, BFHE 224, 70, BStBl. II 2009, 

385). 

Den in der Rechtsprechung des BVerfG und des BFH entwickelten Grundsätzen zur An-

wendung des Nominalwertprinzips folgend, liegt im Streitfall, auch unter Berücksichti-

gung der statistischen Lebenserwartung der Klägerin, keine Doppelbesteuerung vor (s. o. 

unter 2 b) aa)). Die Berücksichtigung des Verbraucherpreisindex scheidet nach der 

Rechtsprechung des BVerfG aus, da sie die Inflationsbekämpfung erschweren könnte 

und deshalb im Steuerrecht nicht vorgesehen ist. 

 

Die Revision ist nicht zugelassen worden. Das Urteil ist rechtskräftig. 

 

 

Die Leistungen eines Fotografen fallen auch dann ni cht unter § 12 Abs. 2 Nr. 1 

UStG i.V.m. Anlage 2 lfd. Nr. 49, wenn er die Bilde r mittels Klemmlasche zu einem 

"Fotobuch" bindet; dies gilt auch für Zeiträume vor  dem 1. Januar 2017. 

 

Mit Beschluss vom 2. Februar 2018 hat der 4. Senat des Schleswig-Holsteinischen Fi-

nanzgerichts (Aktenzeichen 4 V 150/17) entschieden, dass die Umsätze eines Fotogra-

fen nicht unter § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG i.V.m. Anlage 2 lfd. Nr. 49 (Bücher, Zeitungen etc.) 
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fallen - und zwar auch dann nicht, wenn er die Bilder mit einer Klemmlasche zu einer Art 

„Fotobuch“ bindet.  

 

Die Klägerin betrieb ein Fotostudio. Für die streitgegenständlichen Leistungen führte sie 

in den öffentlich zugänglichen Räumen anderer Geschäftsleute (z.B. in Modegeschäften) 

Fotoshootings durch. Das Team der Antragstellerin kam dazu mit entsprechender Aus-

rüstung in die Räumlichkeiten; es frisierte, schminkte und fotografierte die Kunden in den 

Geschäftsräumen vor verschiedenen Kulissen und mit unterschiedlicher Beleuchtung. 

Anschließend wurden die Bilder gemeinsam angeschaut, und die Kunden konnten sich 

individuell ein Bild oder mehrere Bilder aussuchen. Die Fotos wurden ausgedruckt und 

als „Fotobuch“ – mit einer Klemmlasche verbundene, jederzeit herausnehmbare Bilder – 

an die Kunden gegen Entgelt übergeben.  

Das Gericht entschied, dass die Voraussetzungen des § 12 Abs. 2 UStG nicht erfüllt wa-

ren; insbesondere erbrachte die Antragstellerin bei summarischer Prüfung keine Leistun-

gen i.S.d. § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG i.V.m. der Anlage 2 lfd. Nr. 49. Diese auf Lieferungen 

anwendbare Vorschrift greife – ungeachtet der Frage, wie die von der Antragstellerin 

ausgehändigten Werke bei isolierter Betrachtung zu qualifizieren seien – bereits deshalb 

nicht, weil die Antragstellerin ihren Kunden gegenüber jeweils ein Bündel von Leistungen 

erbracht habe, welches sich als einheitliche (sonstige) Leistung sui generis (§ 3 Abs. 9 

UStG) und nicht als Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) darstelle. Vertrauensschutzgesichts-

punkte zugunsten der Antragstellerin seien nicht – auch nicht im Hinblick auf das BMF-

Schreiben vom 20. April 2016 (BStBl. I 2016, 483) – zu berücksichtigen.  

 

Der Beschluss ist rechtskräftig.  
 

 

Eine Berufsausbildung ist auch dann anzuerkennen, w enn der Schüler nicht in 

eine schulische Mindestorganisation eingebunden ist . 

Eine Mindeststundenanzahl für den Unterricht an ein er schulischen Einrichtung ist 

bei Schulungsmaßnahmen im Inland nicht gefordert. 

 

Mit Urteil vom 18. Januar 2018 hat der 3. Senat des Schleswig-Holsteinischen Finanzge-

richts (Aktenzeichen 3 K 154/16) entschieden, dass eine Berufsausbildung auch dann 

anzuerkennen ist, wenn der Schüler nicht in eine schulische Mindestorganisation einge-

bunden ist. Eine Mindeststundenanzahl für den Unterricht an einer schulischen Einrich-

tung ist bei Schulungsmaßnahmen im Inland nicht gefordert. 
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Die Tochter der Klägerin hatte sich im Wege von Fernunterricht zur Tierphysiotherapeu-

tin ausbilden lassen. Dabei nahm sie einmal im Monat an einem Wochenendseminar teil. 

Den Rest der Ausbildung absolvierte sie im Alleinstudium. 

Nach § 63 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a) EStG ist ein Kind kin-

dergeldrechtlich zu berücksichtigen, das für einen Beruf ausgebildet wird. In Berufsaus-

bildung befindet sich, wer seine Berufsziele noch nicht erreicht hat, sich aber ernsthaft 

darauf vorbereitet (BFH-Urteil vom 24. Juni 2004 III R 3/03 in BFHE 206, 413, BStBl. II 

2006, 294, m.w.N.). Einzubeziehen sind alle Maßnahmen, die dem Erwerb von Kenntnis-

sen, Fähigkeiten und Erfahrungen dienen, die als Grundlage für die Ausübung des ange-

strebten Berufes geeignet sind (BFH-Urteile vom 16. April 2002 VIII R 58/01, BFHE 199, 

111, BStBl. II 2002, 523; vom 15. Juli 2003 VIII R 47/02, BFHE 203, 106, BStBl. II 2003, 

848). Sie müssen nicht zwingend in einer Ausbildungs- oder Studienordnung vorge-

schrieben sein, auch muss die Ausbildungsmaßnahme nicht überwiegend Zeit und Ar-

beitskraft des Kindes in Anspruch nehmen (BFH-Urteil in BFHE 189, 88, BStBl. II 1999, 

701). Das Tatbestandsmerkmal der Berufsausbildung enthält kein einschränkendes Er-

fordernis eines zeitlichen Mindestumfangs von Ausbildungsmaßnahmen. Entscheidend 

ist vielmehr, dass es sich um Ausbildungsmaßnahmen handelt, die als Grundlage für den 

angestrebten Beruf geeignet sind. 

Bereitet sich ein Kind ohne regelmäßigen Besuch einer Ausbildungsstätte selbstständig 

auf Prüfungen u. ä. vor, sind an den Nachweis und die Ernsthaftigkeit der Vorbereitung 

grundsätzlich strenge Anforderungen zu stellen (BFH-Urteil vom 18. März 2009 III R 

26/06, BFHE 225, 331, BStBl. II 2010, 296; BFH-Beschluss vom 09. November 2012 III B 

98/12, BFH/NV 2013, 192 f.). Zweifel gehen nach den Regeln der objektiven Beweislast 

(Feststellungslast) zu Lasten des Kindergeldberechtigten. 

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist der Senat davon ausgegangen, dass sich 

die Tochter der Klägerin über den Monat August 2016 hinaus (noch) in Ausbildung be-

fand. Im Streitfall war der Senat davon überzeugt, dass die Tochter der Klägerin ihr Stu-

dium nachhaltig und ernsthaft betrieben hat. Der Umstand, dass das Institut C keine 

staatlich anerkannte Hochschule ist, ändert an dieser Beurteilung nichts. Das Institut ist 

unstreitig von der staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht zum Abhalten von Lehrgän-

gen zugelassen. Die IHK zertifiziert einzelne Lehrgänge, u. a. auch den Lehrgang der 

Tochter der Klägerin zum Tierphysiotherapeuten. Darüber hinaus hat der Senat als Indiz 

für die Ernsthaftigkeit des Betreibens der Ausbildung durch die Tochter der Klägerin auch 

den Umstand gewertet, dass diese eine nicht unerhebliche Studiengebühr bezahlt, um 
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überhaupt an den Lehrgängen teilnehmen zu können. Dass die Tochter der Klägerin ei-

nen Betrag in Höhe von X.XXX,XX € für die Freizeitgestaltung zahlt, hielt der Senat für 

abwegig. Es sei auch schwer vorstellbar, dass das Kind aus reinem Freizeitvergnügen 

den Skelettaufbau von Pferden und Hunden gelernt hat, um sich dann einer Lernkontrolle 

zu unterziehen. 

Zwar möge der Beruf „Tierphysiotherapeut“ kein staatlich anerkannter Beruf und die Be-

rufsbezeichnung auch nicht besonders geschützt sein. Dennoch sei gerichtsbekannt, 

dass dieses Berufsfeld existiere und die Tochter der Klägerin nach entsprechendem Ab-

schluss also als Tierphysiotherapeutin arbeiten könne. 

Die Ausbildung beinhaltet nach dem Akteninhalt zumindest die Physis von Pferden und 

Hunden. Auf diese Kenntnisse aus diesem Fernstudium kann sich auch ein Studium der 

Tiermedizin an einer Hochschule bzw. Universität anschließen und darauf aufbauen. Die 

Tochter der Klägerin erfülle die allgemeinen Zugangsvoraussetzungen. Sie habe ihre 

Schulausbildung mit dem Abitur abgeschlossen. Da nach der ständigen Rechtsprechung 

des BFH alle Maßnahmen miteinzubeziehen seien, die dem Erwerb von Kenntnissen, 

Fähigkeiten und Erfahrungen dienen, die als Grundlage für die Ausübung des angestreb-

ten Berufes geeignet seien, gehe der Senat im Streitfall davon aus, dass sich die Tochter 

der Klägerin in einer Berufsausbildung befinde, da sie ihre Berufsziele noch nicht erreicht 

habe, sich aber ernsthaft darauf vorbereite (BFH-Urteil vom 24. Juni 2004 III R 3/03 in 

BFHE 206, 413, BStBl II 2006, 294, m.w.N.). 

 

Die Revision ist nicht zugelassen worden. Das Urteil ist rechtskräftig. 

 

 

 

II. Finanzgericht intern 

 

Geschäftsentwicklung 2017 

Im Jahr 2017 sind rund 900 neue Verfahren beim Schleswig-Holsteinischen Finanzge-

richt anhängig gemacht worden. Die Eingangszahlen sind damit nach einem Anstieg in 

2016 wieder etwas gesunken, über mehrere Jahre betrachtet aber relativ konstant. Den 

Gesamtbestand an anhängigen Verfahren konnten die Richterinnen und Richter in 2017 - 

erneut - deutlich verringern. Der Bestand betrug zum Jahresende 668 Verfahren 

(31.12.2016: 818 Verfahren). Besonders erfreulich ist zudem, dass auch die durch-

schnittliche Verfahrensdauer weiter gesenkt werden konnte. Im Jahr 2017 betrug die 
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durchschnittliche Verfahrensdauer in Klageverfahren 12,3 Monate (in 2016: 13,1 Mona-

te). 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen ein frohes  Osterfest.  
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